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RUDOLF ZINNHOBLER

Zur Geschichte un Praxıs VoNn Kirchensteuer
un Kirchenbeitrag
Ein Tagungsbericht

fast vollständig VO aa abhängig”“
Die Arbeitsgemeinschaft der Professoren N, versuchte dieser seine Ver-
der Kirchengeschichte an den Katholisch-
Theologischen Fakultäten und Hochschulen pflichtungen nach und ach „ZUu M1N-

Österreich tagte VO bis Oktober dern, We nicht gart los werden“.
1993 T1Xen einem Symposium ZUuU
Thema Kirchenbeitrag / Kirchensteuer WUT- Das „Preußische Allgemeine Land-
den nicht Forschungsergebnisse ZUFTF recht“ VO  ’ 1794 hatte für die DeckungGeschichte der Kirchenfinanzierung mıtge-
teilt, sondern auch aktuelle rTroDlileme ZUT pfarrlicher aulasten schon „eine Um-
Sprache gebracht. Vor allem wurden mehre- Jlage bei den Pfarrmitgliedern” VOTSCSEC-
TE derzeit praktizierte „Steuersysteme“ mıit- hen amıt eın erster Ansatz für

Bericht tellten die Referenten ihre Manu-
einander verglichen. Für den folgenden 1N€e andere als die bis übliche

Form der Kirchenfinanzierung 5C8skripte ZUT: Verfügung, wofür ihnen aufrich- ben Tatsächlich wurden mehrerentig ge se1l Wörtliche Zitate a den
Vorträgen sind unter Anführungszeichen protestantischen Staaten (Lippe, Ol-
gesetzt. (Redaktion) denburg, Sachsen-Altenburg, Köni1g-

reich Sachsen) den zwanzıger und
dreifiger Jahren des ahrhunderts

Dite Kirchensteuer ın Deutschlan Kirchensteuern eingeführt. „Es folgten
dann die me1lsten mitteldeutschen,

Zu diesem Thema sprach Gerhard Hart- dann die siiddeutschen Staaten und
Mannn (Köln).’ Die Kirchensteuer zuletzt 1905 Preußen“. ach der
Deutschland hat e1iNne lange orge- eendigung des Kulturkampfes,
schichte Ursprünglich besaßen hier die dem die staatlichen eistungen den
Kirchen „genügen Eigenmittel, VOT Klerus, der sich den Kulturkampfge-
em al Grund und oden, sich setzen widersetzte, eingestellt worden
finanzieren können“”. Dann aber ent- „Brotkorbgesetz”), reifte
ZOS die äkularisation des Jahres 1803 der 1Nner Koppelung der
„der deutschen Kirche weitgehend die Kirchenfinanzierung mıt dem staatli-
finanzielle Unabhängigkeit“. Die muıt chen Steuersystem. 1905 unterzeichne-
ehemaligem Kirchenvermögen berei- Kaiser Wilhelm 1{1 eın entsprechen-
cherten Reichsfürsten übernahmen da- des Gesetz, das den Fall, da{fs die
für die Unterhaltskosten den sonstigen die Kirchenfinan-
Bischof, dessen Kurı1e, sein Domkapitel zlierung nicht ausreichten, Kirchen-
und die Domkirche, Was auch durch steuern für alle Kirchenmitglieder
äaänderkonkordate abgesichert wurde. Form VO  A Zuschlägen ZUT Einkom-
Für die übrigen Bereiche, denen die INeNsS- und Grundsteuer“ vorsah („sub-
Kirche zunächst eDenTialls „finanziell sidiäre inanzlıerung?”).

Universitätsdozent für Neuere Kirchengeschichte (Graz), Leiter der Öölner Niederlassung der
ruck- und Verlagsanstalt5
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Die Weimarer epubli verankerte che eistungen die Kirchen als
1919 diese „Kirchensteuer“ der „Abgeltung des Staates für jenes
Reichsverfassung (Art 137-138). Sie Vermögen, das 1803 der Kirche abge-
wWwWar als „Annexsteuer Reichssteu- OINmen hat.“ „So erhalten 7. B die
ern  44 einzuheben, wurde also durch die Bischöfe VO  ; Nordrhein-Westfalen
Finanzämter eingefordert. Durch das (nach der Dismembration Preufßens 1m
Reichskonkordat VO  R 1933 wurde die 1946 als 1Ner der Rechtsnach-
Kirchensteuer völkerrechtlich abgesi- folger) das Gehalt eines beamteten
chert und 1e während der n Staatssekretärs un die Mitglieder des
NS-Zeit unverkürzt bestehen, auch Domkapitels das Gehalt eines höheren
We S1e Hitler nach dem „Endsieg“ Beamten enso gehört meıstens och
abschaffen wollte Hitler selbst hat der Unterhalt der Domkirche dazu.“
nachweislich bis 1933 die Kirchen- Auch diese Staatsleistungen finden
sSteuer bezahlt, erst muıiıt seıiner generel- e1iINe ungeteilte ustimmung. „Der
len Befreiung VO  a Steuerverpflichtun- heutige Staatsbürger steht muıt großsem
gen 1935 fiel auch die Kirchensteuer Unverständnis VOT eiıner Verpflichtung
WeCS Die Bestimmungen der Weıilmarer des Staates aus dem 1Te 1N€es rei1g-
Reichsverfassung bezüglich der Kıir- n1ıSses VOT fast 200 Jahren.“
chensteuern ZINgen 1949 das Bonner Die rage, ob das deutsche Kirchen-
Grundgesetz ein, womuit S1e auch VeTl- steuersystem 7 B auf Österreich über-
fassungsrechtlich verankert sind Bel
der Kirchensteuer handelt sich also tragen werden könnte, ist vernel-

nenN, „denn die wesentlichen erKmMale
„echte, staatliche Steuern un keine des deutschen Systems Steuer 1m

Beitrage”, S1€e werden WwWar VO  - den finanzrechtlichen S5Sinne; VerpflichtungKirchen festgesetzt, aber VO aa des Staates nach itteilung der Steuer-
‚durch seilne rgane als Steuern 1mM Jeistungen die Kirchen; MöglichkeitWege des Verwaltungszwangs” einge- der Zwangsvollstreckung VO  E Kirchen-
trieben. steuern auf dem erwaltungswege;
Die Oorm der „Kirchensteuerbeitrei- Möglichkeit des Lohnsteuerabzugs)
bung  44 durch das Finanzamt bezie- beruhen alleine auf verfassungsrechtli-
hungsweise 171 Lohnsteuerabzugsver- chen Grundlagen”, welche Öster-
fahren unterliegt gegenwartıg immer reich eben NIC gegeben sind Hart-
wieder kirchenexterner, aber auch erinnerte im Zusammenhang
kircheninterner (z.B aus pastoralen damit eıin bisher aum beachtetes
Gründen) Auch verfassungs- historisches Faktum Be1l den Verhand-
rechtliche Bedenken die KIır- ungen für eINe Öösterreichische Bundes-
chensteuer wurden und werden BC- verfassung 1mMm Jahre 1920 versuchten
außert. Entsprechende Entscheide des die Christlichsozialen (mit ihrem Ver-
Bundesverfassungsgerichts ergaben Je- fassungs-Staatssekretär un spateren
doch die Konformität muıt dem rund- Bundeskanzler Michael ayr 1ın 1nem
gesetZ. „Dies betonen i1st deshalb Entwurf für ine Bundesverfassung
VO  - Bedeutung, weil der politischen ”  inzer Entwurf”) 1m rinz1ip diesel-
Diskussion die Kirchensteuer dies ben Bestimmungen über die Kirchen-
Eewuerunbewußst) nicht wahrge- sSteuer vorzuschlagen, WIE S1€e der

wird.“” Weimarer Reichsverfassung standen.
ußer der Kirchensteuer bestehen in Waäare das gelungen, dann gäbe
Deutschland auch heute noch staatlı- Österreich heute asSselDe 5System WIe
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Deutschland. ber Was die Sozial- Abgeltung die atrikenführung
demokratie der Kirche Deutschland durch die Geistlichen angezeıgt schien.
konzedierte, hat S1€e Österreich Nun ollten diese Gehiälter ebenso
verwelgert. Wegfall kommen WI1Ie andere staatliche

eistungen die Kirche(n) afür soll-
ten diese u  } cselbst auf der Grund-

Der Kirchenbeitrag ın Österreich Jage des „Gesetzes ber die Erhebung
VO  A Kirchenbeiträgen 1 Lande Öster-

Handelt sich bei Kirchensteuern reich“ VO pri 1939, das muıit
Abgaben den aa zugzunsten der Maı 1939 Kraft gesetzt wurde
Kirchen, bei den Kirchenbeiträgen VoNn den Kirchenmitgliedern Beiträge

Abgaben die Kirchen; S1€e kön- einheben dürfen Die NEeUue Regelung
1nen allerdings NOTIAalls auf dem ivil- WAarTrL, WIE WIFr gesehen haben, als Schlag

Dasrechtsweg eingefordert werden. „Zur die Kirchen gedacht.
Geschichte des Kirchenbeitrags deutsche Kirchensteuergesetz wurde
Österreich“ referierte Maxımuilıan Liebh- auf Österreich als „konkordatsfreier
MAann Graz)* Hr berichtete, Raum  44  J für den das Reichskonkordat

Dezember 1938 Gauinspektor Hans VO  P 1933 e1inNne Gültigkeit haben ollte,
Berner eine Eingabe „den Reichs- nicht angewendet. Es wurde aber
kommissar für die Wiedervereinigung gestanden, da{fs die soStatt der Kirchen-
Österreichs mut dem Deutschen Reiche steuern eingeführten Kirchenbeiträge
Gauleiter Bürcke machte, welcher „notfalls WI1Ie eine privatrechtliche Ver-

hieß „Bel der Mentalıität der einbarung” eingeklagt werden könn-
tenhiesigen Bevölkerung, welcher der Be-

oriff 1nNner katholischen Kirchensteuer Der aus der NEeu geschaffenen Situation
völlig emd ist, würde die Einführung erwarteite Effekt, nämlich die 1S5Tan-
einNner solchen einen vernichtenden zierung der Gläubigen VO  a ihren Kır-
Schlag die Kirchenorganisation chen, trat bekanntlich nicht der LUr
bedeuten“”. Februar 1939 lag bereits 1Nnem geringen Teil eın
eın Gesetzesentwurf ZUrfr Einhebung Nach dem Krieg gab Österreich
VO  n „Kirchenbeiträgen“ (diese Bezeich- Bestrebungen, eiNe staatliche Einhe-
nun fand 11Uu  — Verwendung VOT Es bung der Kirchenbeiträge nach dem
WarTr zufolge dieses Entwurfs das e.. deutschen odell erreichen. Da-
klärte Ziel, mıt den treffenden Maf{s- mals standen auch Fragen der Aner-
nahmen „die Stellung der katholischen ennung des „Dollfu  onkordates”“
Kirche als Staatskirche der Ostmark“ VO  — arl, womuıt die Kirchen-

beseitigen. Bisher atte die Pfarrer- beitragsfrage junktimiert wurde. Mas-
gehälter, SOWeIıt S1E nicht a4us Pfründen- S1Ve Imtiativen ZUrT Ösung dieser
einkommen bezogen wurden, der Staat TODIeme gingen 1949 VO  ; Kom
geleistet. Die Rechtsbasis hierfür War beziehungsweise VO  3 nternuntius Jo-
insofern gegeben, als Kalser Joseph I1 annes Dellepiane au  N
aus eingezogenen Kirchengütern (Klo „Mit den erfolgreichen Staatsvertrags-
steraufhebungen) inen Religionsfonds verhandlungen und mıiıt dem Abschluß
für die 7wecke der Pfarrseelsorge BC- des Staatsvertrages 1 Maı 1955 selber
gründe hatte und außerdem eiNne bahnte sich auch für die Kirche, für

Ordinarius für Kirchengeschichte c  Pa der Kath.-Theaol. Graz
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staatskirchliches Verhältnis, 1Ne 100 Millionen Schilling“ die katholi-
grundlegend NEeUE un außerst positıve sche Kirche Österreich.
Situation Im speziellen stellten sich
die vermögensrechtlichen gelegen-
heiten, die TODIemMe die Gültigkeit Das ıtalienische Finanzıerungssystem:
des onkordates und die Kirchenbei- Staatliche Zuwendung VoN Steuer-
tragsfrage 1eu und wesentlich gunst1- geldern AaAn dıie Kırche
SCr dar.“

Über das italienische odell der KIır-den Jahren 956/57 W_prde eın chenfinanzierung referierte 0OSe eim!Versuch unternommen, Österreich
e1iINe „Kultussteuer  44 einzuführen. ZwiI1- (Brixen)”. talien kannte weder eine

schen Beamten des Finanzministe- Kirchensteuer och einen Kirchenbei-
trag Bis ZUuU Abschluß@ des Kon-Tr1UumMSs (besonders dem damaligen Sek- kordates zwischen Italien und demtionschef und spateren Finanzminister

Eduard Heilingsetzer) un Vertretern VO  D 1984 ezog die Kirche ihre
Finkünfte „durch Verpachtung VO  -der Bischofskonferenz (Bischof OSse rundbesitz, durch die VermietungSchoiswohl) wurde die Einführung

iNner Kultus-Steuer, die VO  F en ent- kircheneigener Gebäude, durch staatli-
richtet werden ollte, erortert Die che eistungen, durch die staatliche

ongrua und durch die sogenanntenBeitrage der Konfessionslosen ollten
dann allgemeinen ulturellen Zwecken Stolgebühren.“ Die „Congrua” wurde

zugeführt werden. aus dem /  on peCr il culto del clero”,
der aus früher beschlagnahmten Kır-

Die Bischofskonferenz befürwortete im chengütern gespeist wurde, geleistet
Herbst 1956 diesen Vorschlag, der und gemä dem ON KOTda VO  ; 1929
den Verhandlungen schon ziemlich die Bischöfe, Pfarrer, Kuraten, Dom-
weiıt gediehen War Bald wurden jedoch kapıitulare und Dombenefiziaten be-

Z  t, WwWwe S1Ee über keine andereninterne kirchliche Widerstände laut,
VOT em se1ıtens der diözesanen Einnahmen der vorgesehenen öhe
Finanzkammern. ber auch der ama- verfügten. „Keinen Anspruch auf diese
lıge Finanzminister Reinhard Kamıtz uwendung hatten Weihbischöfe, An-
War dieses Projekt. Er träubte gestellte des Ordinariates, Seminarpro-
sich VOrTr em deswegen diesen fessoren und Kooperatoren.” Die finan-
Plan, weil ab dem 1958 eine Steuer- zielle Lage der Kirche un des Klerus
senkung geplant WALIL, deren Wirkung War es eher als ros1g.
durch die Einführung iner ultus- Im ON KOTda VO Februar
beziehungsweise Kultursteuer stark 1984 die finanziellen Fragen aus-
vermindert worden ware. Erst als Ka- geklammert worden. „Diese wurden
mıtz mıiıt dem Rücktritt drohte, schloß eiıner Kommission ZUu Studium über-
sich auch undeskanzler Julius aab geben, die ihre Arbeiten ugus
der Argumentatıiıon se1ınes inanz- 1984 abgeschlossen hat Die Ergebnisse
minısters afür kam bekanntlich dieser Kommission wurden dann mıiıt
ZUm „Abschluß des sogenannten Ver- wenıgen Abänderungen als Zusatzver-
mOgensvertrages mıiıt Religionsfonds- trag ZUu ONKOrTda November
abgeltung VO  - wertgesicherten jährlich 1984 unterzeichnet.“ Die darin HC-

Professor für Kirchengeschichte der Phil.-Theaol. Hochschule Brixen.
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sehene NeUue Oorm der Kirchenfinan- Nachteile. seinem Vortrag ‚Kirchen-
zıierung trat 1989 Kraft Sie sieht VOTL, beitrag heute Kirchenbeitrag 1NOT-

jeder Italiener PIO Kalenderjahr 44  gen gıng OSe Wockinger
Spenden den VO  — der Bischofskon- nächst auf die vorhandenen TODIemMe
ferenz eingerichteten on für die eıin Dem „Kirchenbeitragsgesetz” VO  ;

Klerusbesoldung bis 1iNner öhe VO  a 1939 haftet das 1uUum 1Nes Nazige-
wWwWel Millionen 1Tre (rund Schil- setzes all, auch We schon das Staats-
ling) als Sonderausgabe steuerlich gel- grundgesetz VO  e 1867 den gesetzlich
tend machen kann Darüber hinaus anerkannten Kirchen Österreich das
stellt der aa Ü, Prozent der Ein- Recht ZUT Einhebung verpflichtender
kommensteuer kirchliche, kultu- Abgaben zuerkannt hat (Art 15) Auch
relle der sSOziale Zwecke ZUT: erfü- hat das ONKOTda VO  a 933 / 34 der
Sung Der Steuerzahler kann bei seliner katholischen Kirche zugesichert, da{fßs
Steuererklärung festlegen, welche eli- die epubli Österreich gegenüber
gionsgemeinschaft der welche kultu- „stets ihre finanziellen Pflichten erfül-
re der soziale Einrichtung diese 0,8 len  £4 werde. Da nach dem Z weiten
Prozent erhalten soll Diese der Weltkrieg eINe Rückführung das alte
Finanzierung bedeutet nicht die Ein- System en als anachronistisch e-

1ner uen Steuer, sondern schien, einıgten sich Staat und Kirche
der aa verzichtet 1im rinzip auf 0,8 durch das „Rechtsüberleitungsgesetz“
Prozent se1lner Einnahmen aus der Ein- VO Maı 1945 auf die Beibehaltung
kommensteuer zugunsten der gCNANN- des Kirchenbeitragsgesetzes, das dann
ten nstiıtutiıonen „im ermögensvertrag VO Juni

1960 auch onkordatär sanılert“ wurdeDas isherige Ergebnis dieses Systems
ist für die katholische Kirche erstaun-

19972 wurden Zu inen 45,4 Mil- Die vielen derzeit gegebenen TODIeme
liarden Lire gespendet (rund 35() Mil- bei der Beschaffung der nötigen Daten
lionen Schilling), ZUIN anderen haben für die Bemessung der öhe der
VO  a den Prozent, die VO  — ihrem Kirchenbeiträge SOWI1E die mıt der Ein-
Widmungsrecht dieser 0,8 Prozent Ge- hebung verbundenen pastoralen Schä-

den (Kirchenaustritte) machen Über-brauch gemacht haben, Prozent die
katholische Kirche „angekreuzt“. Dem- Jegungen nötig, WI1e Zukunft
ach hat also ein kleiner Teil der vorgehen soll Wöckinger schlug iNnen
steuerpflichtigen Katholiken das eld Übergang VO  3 der derzeitigen Form
z SEINeTr Kirche gewidmet. Seitens der Kirchenbeiträge als „Quasi-Steuer“
der italienischen Kirche ist daher einem „solidarischen Beitrag” VOT

zufrieden, weil das NeUe System eine
deutliche Verbesserung gegenüber frü- „Durch vielfältige Aktivıtäten Sınn
her gebracht hat iner nachgehenden Seelsorge muülkfste

bei JUng und alt einsichtig gemacht
werden, Was die Kirche den lau-

Die Zukunft der Kirchenfinanzierung ben, die Inns und Wertvermiutt-
lung, für die Kultur und das allge-

es der vorgestellten Modelle der meıne menschliche Wohl tut SO xibt
Kirchenfinanzierung hat seine Vor- und uch der Kirchenbeitrag Anlaf zZzu

A 1TeKTIOTr der Diözesanfinanzkammer Lıiınz
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persönlichen Kontakt, die Kirche findet wächst, wWe Fremdbestimmung e1in-
ber die ‚Geldsorge’ Gelegenheit, die gedämmt, 1  irkung un Mitbestim-
Menschen ihrem ilieu aufzusu- Inun}n des einzelnen vermehrt ZUSC-

standen werden.“chen Geldsorge wird eın nstrument
der Seelsorge.
Aufgerufen sind dazu die Pfarrgemein- Daraus ergibt sich die Folgerung:

„Auch bei der Einhebung des Kirchen-den SCNAUSO WI1Ie die Kirchenbeitrags- beitrages muß Partizıpation zugestan-stellen und die Pastoralämter. Im SC-
meinsamen Bemühen könnten haupt- den werden. Möglichkeiten bieten sich
amtliche Seelsorger und ehrenamtlich an Form einer (Teil)Zweckwidmung

des Kirchenbeitrages für bestimmteatıge ‚Beitragsberater‘ SOWIEe andere Projekte, die ZUr Auswahl vorgegebenMitarbeiter diesen Gesprächsdienst
motiviert und We erforderlich g- werden; ferner durch Teilnahme reprä-

sentativer Foren (z.B Pastoralra beischult werden. Die notwendige orge der Beschlußfassung ber größere,der Kirche die nicht ausreichenden
Finanzmiuttel wird dadurch eın überpfarrliche rojekte. Die kirchliche
ment für und nicht ein ontrapunkt ZUT

Basıs könnte 1in die Meinungsbildung
und Entscheidungsvorbereitung aufSeelsorge. geeignete Weise eingebunden werden;Als Flankenschutz für dieses umfas-

sende Bemühen müßten breitgefächer- schließlich auch durch Mitwirkung des

und fortwährende Informationen einzelnen bei der Festsetzung der Be1i-
tragshöhe, VOoOr em wenn die Vor-nach innen und nach aufßen erfolgen. schreibung bestritten wird. Funktio-Zielgruppen waren also sowohl rchli- nıeren ONNnte 1eS$ nach der Art eiınescheer als auch die eher ande

stehenden Mitchristen.“ Schiedsgerichtes. So ONNTte also ein
gangbarer ompromi zwischen der

Wöckinger begründete seinen Vor-
schlag WIe folgt „DdONdATLTA als Be-

steuerähnlichen Vorschreibung durch

ZU[T
die Beitragsstelle und iner allzu will-

weggrun und Legitimation kürlichen Selbsteinstufung des einzel-
Beitragsleistung edıngt eın hphes 1en gefunden werden.“

Al Einsicht und Vertrauen. Über-
zeugende gumente und eın glaub- Die onkretisierung solcher Wege wird
würdiges Auftreten 1m persönlichen och mancher Überlegungen bedürfen
Gespäch werden nicht immer genugen Sie ollten bald angestellt werden, da-
Die Menschen wollen ernst n muıiıt der Schaden für die Kirche nicht
INhen werden. Die Zahlungsbereitschaft noch größer wird


